
K
A

P
IT

A
L
-R

E
C

H
T

IN
F

O
.d

e
 

I
n

f
o

d
i

e
n

s
t

 
z

u
m

 
B

a
n

k
-

 
u

n
d

 
K

a
p

i
t

a
l

m
a

r
k

t
r

e
c

h
t

 
 

        Auf dem Seidenberg 5Auf dem Seidenberg 5Auf dem Seidenberg 5Auf dem Seidenberg 5      D   D   D   D –––– 53721 Siegburg    53721 Siegburg    53721 Siegburg    53721 Siegburg   www.rechtinfo.dewww.rechtinfo.dewww.rechtinfo.dewww.rechtinfo.de  +  www.kapital  +  www.kapital  +  www.kapital  +  www.kapital----rechtinfo.de   Fon 02241 rechtinfo.de   Fon 02241 rechtinfo.de   Fon 02241 rechtinfo.de   Fon 02241 –––– 1733 1733 1733 1733----0   Fax 02241 0   Fax 02241 0   Fax 02241 0   Fax 02241 –––– 1733 1733 1733 1733----44    eMail 44    eMail 44    eMail 44    eMail info@rechtinfo.deinfo@rechtinfo.deinfo@rechtinfo.deinfo@rechtinfo.de    
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art 

der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für 

Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 

Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben 

oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind 

jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  

Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 

Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 

Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 

aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. 
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GÖDDECKE 
 R E C H T S A N W Ä L T E  

Swiss Financial Partners AG: Konkursantrag verunsichert Anleger  
 
Die Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft hat Kunden der Schweizer 
Vermögensverwaltung Swiss Financial Partners AG (SFP) vom Erlöschen der 
Verwaltervollmachten informiert. Als Grund nennt die Bank Konkurseröffnung.  
 
Die Swiss Financial Partners AG steht im Feuer der Kritik. Ein von der Vorarlberger Landes- und 
Hypothekenbank Aktiengesellschaft verschickter Rundbrief vom Januar 2007 teilt den Kunden der 
SFP mit, dass von nicht weiter benannter Seite Konkursantrag gestellt worden ist, der auch zur 
Konkurseröffnung führte. Um der SFP den Zugriff auf Vermögenswerte zu verwehren, hat die 
Bank außerdem darüber informiert, dass die Verwaltervollmachten erloschen seien und die 
Kunden nunmehr eigenständig über ihre Vermögenswerte verfügen müssen. 
 
Die SFP übte daraufhin Konkurrentenschelte. Es soll sich ihrer Meinung nach um eine 
haarsträubende Methode der Bank handeln, Kunden abzuwerben. Dass ein Konkursrichter in Zug 
das Konkursverfahren eröffnet hat, ist jedenfalls Tatsache. Inzwischen konnte die SFP dies jedoch 
rückgängig machen. Eine Nachfrage beim Konkursamt in Zug ergab, das die SFP Beschwerde 
gegen die Konkurseröffnung eingelegt hat, die das Gericht positiv beschieden hat. 
 
Konkurrentenschelte wird auch gegenüber der MWB Vermögensverwaltung aus Zürich erhoben. 
Die MWB Vermögensverwaltung, selbst kein unbeschriebenes Blatt am Schweizer Finanzmarkt, 
soll ebenfalls versucht haben, Kunden abzuwerben. Fraglich ist, ob und wie Kundendaten der SFP 
an die Konkurrenz gelangt sein können. Recherchen haben ergeben, dass Mitarbeiter der SFP 
vormals bei der MWB Vermögensverwaltung gearbeitet haben. 
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Die Verunsicherung der Anleger ist verständlich, denn letztlich kratzen die Vorwürde an der 
Vertrauenswürdigkeit der SFP. Die Hintergründe der Insolvenzeröffnung sind nicht klar. Die 
Methode der SFP, nur auf andere zu zeigen, eignet sich zur Aufklärung kaum.  
 
Quelle: Schreiben der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft vom 22.01.2007 

 
27. März 2007 (PE) 


